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 Herrn Burkhard Lenniger

- per E-Mail -
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Bearbeitet von  Frau Ebeling

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen (Bei Antwort angeben� Durchwahl (05 11) 120 � Hannover

01432/4/2 – 770 6767 05.04.2005

Sehr geehrter Herr Lenniger,

im Namen von Herrn Ministerpräsident Wulff bedanke ich mich für Ihre E-Mail vom 21.2.2005,

in der Sie sich zu Ihrem Besteuerungsverfahren und der Auseinandersetzung mit dem

Finanzamt Cuxhaven äußern. Im September des letzten Jahres hat Ihnen Herr

Ministerpräsident Wulff persönlich geschrieben, wegen der Vielzahl der Herrn

Ministerpräsidenten täglich erreichenden Eingaben ist es ihm aber leider nicht möglich, jede

Zuschrift selbst zu beantworten.

Ihr Steuerstreitverfahren ist Herrn Ministerpräsidenten seit Ihrer Eingabe vom August letzten

Jahres sowie auf Grund zahlreicher Presseveröffentlichungen und Eingaben bekannt. Auf die

Bitte des Herrn Ministerpräsidenten hat Herr Minister Möllring die Angelegenheit, die seinen

unmittelbaren Geschäftsbereich betrifft, im Finanzministerium prüfen lassen. Dabei konnte

kein Fehlverhalten der Finanzverwaltung festgestellt werden. Es gibt deshalb aus hiesiger

Sicht trotz Ihres Vortrages und den aus den angesprochenen Presseveröffentlichungen und

Eingaben bekannten Darstellungen keinen Anlass für Befürchtungen, Ihr Steuerfall sei

objektiv und rechtlich unzutreffend behandelt worden.

In diesem Zusammenhang erscheint auch ein anderer grundsätzlicher Hinweis wichtig. Sie

wenden sich wegen Ihrer steuerlichen Probleme an Herrn Ministerpräsidenten. Unsere

Verfassung und unsere Gesetze erlauben es auch ihm als Ministerpräsident nicht, in

weiterführender Weise in steuerliche Einzelfälle einzugreifen. Für die Überprüfung von

Entscheidungen der Finanzverwaltung ist letztlich einzig und allein der Finanzrechtsweg

vorgesehen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrage

Gronau
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